
 
 

17. Februar 2015 

I N H A L T 

1 / 2015 

 

1 Information der 

Bürgermeisterin 

 

2 Heizkostenzuschuss – 2014/15 

 

3 Kindergarten- 

einschreibung 

 

4 

 

Bezirksskitag 2015 

 

5 Freie Mietwohnung – Gewog 

Neues Heim 

 

6 Silofoliensammelaktion  

 

7 Pflanzenmarkt - Verein 

Andersherum 

 

8 Die VHS kommt nach 

Roßleithen 

 

9 anwaltliche Sprechtage 

 

10 Aktion Energiekostenstop 

 

11 Sachkundenachweis für 

Hundebesitzer 

 

12 Jahresprogramm Gesunde 

Gemeinde 

 

13 Ergonomische Tragehilfen 

 

14 Zeckenimpftermine 

 

15 Stellenausschreibung 

Dümlerhütte 

 

16 Textiliensammlung 2015 

17 Fragebogen – Alpin Therme 

Spital am Pyhrn 

 

 

Liebe Roßleithnerinnen! 

Liebe Roßleithner! 
 

 

 

 

FRAGEBOGEN - ALPIN THERME 

SPITAL/PYHRN 

 

Auf der letzten Seite des Rundschreibens finden Sie 
einen Fragebogen zum Thema Alpin Therme Spital am 
Pyhrn. 

 
Das Ergebnis dieser Befragung soll ein Profil für die 
Weiterentwicklung des Hallenbades Spital am Pyhrn 
bringen.  
 
Es wäre schön, wenn möglichst viele den Fragebogen 
ausfüllen und bis spätestens 13. März 2015 am 
Gemeindeamt Roßleithen abgeben. 
 

 

SPRECHTAGE – DR. BERNÖGGER 

 

Ab März 2015 bietet Dr. Erich Bernögger anwaltliche 
Sprechtage am Gemeindeamt Roßleithen an. Die 
Termine und die Anmeldemöglichkeit finden Sie auf 
Seite 7. 
 

 

 

Ihre Bürgermeisterin 

Gabi Dittersdorfer
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Die Oö. Landesregierung hat in ihrer Sitzung am 22. Dezember 2014 für die Heizperiode 2014/2015 die 
Gewährung eines Heizkostenzuschusses an sozial bedürftige Personen beschlossen. 
 
 
Dieser Regierungsbeschluss sieht für die Zuerkennung des Heizkostenzuschusses folgende Richtlinien vor:  
 

1. Für die Beheizung einer Wohnung – gleichgültig mit welchem Energieträger- wird an sozial bedürftige 

Personen ein Heizkostenzuschuss gewährt. Dieser beträgt 152 Euro bei Unterschreiten der in Pkt. 3. 

festgesetzten Einkommensgrenze und 76 Euro bei Überschreiten dieser Einkommensgrenze um bis zu 

maximal 50 Euro. 

 

2. Die Wohnung, für die der Heizkostenzuschuss beantragt wird, muss als Hauptwohnsitz dienen. Diese 

muss ständig bewohnt sein und sich im Bundesland Oberösterreich befinden.  Dieser Hauptwohnsitz 

muss während des Antragszeitraumes gegeben sein und zumindest für die Dauer von 2 Monaten 

bestehen bzw. bestanden haben. Für Zweitwohnsitze ist kein Heizkostenzuschuss möglich. 

 

3. Soziale Bedürftigkeit liegt vor, wenn das monatliche Nettoeinkommen aller tatsächlich im Haushalt/der 

Wohnung lebenden Personen die Summe der  anzuwendenden Ausgleichszulagerichtsätze für das Jahr 

2015  

 

 Alleinstehende: Euro 872,31 

 Ehepaar/ Lebensgemeinschaft: Euro 1.307,89 

 je Kind: Euro 163,66 (=Erhöhung des Richtsatzes für jedes Kind von Euro 134,59 zuzüglich 
Kinderzuschuss von Euro 29,07) 

 

nicht  übersteigt. 

 

Bei Bestehen einer Haushaltsgemeinschaft von Eltern(teilen) mit erwachsenen, selbst-erhaltungsfähigen 

Kind(ern) ist für das „Kind“ die für eine alleinstehende Person festgelegte Einkommensgrenze von 872,31 

Euro anzuwenden; bei gemeinsamem Haushalt von Geschwistern gilt ebenfalls jeweils dieser Richtsatz. 

 

4. Die Antragsfrist läuft bis 15. April 2015, wobei für sämtliche Anträge (auch jene, die nach dem 1. 

Jänner 2015 gestellt werden) die Einkommensverhältnisse des Jahres 2014 auf die mit den  

anzuwendenden Ausgleichszulagerichtsätzen für das Jahr 2015 festgelegten Einkommensgrenzen 

anzuwenden sind. 

 

5. Bei der antragstellenden Person muss ein eigener Haushalt vorliegen. Ein solcher liegt bei einer  

Heimunterbringung jedenfalls nicht vor. Leben mehrere Personen in einem Haus, liegen getrennte 

Haushalte nur insoweit vor, als diese Personen in jeweils abgeschlossenen Wohneinheiten (Küche, 

Wohn/Schlafraum, Sanitäreinheit) leben. 

 

6. Ein Heizkostenzuschuss kann nur jenen Personen gewährt werden, die auch tatsächlich für Heizkosten 

aufzukommen haben. Demnach ist die Gewährung eines Heizkostenzuschusses an jene Personen 

ausgeschlossen, bei denen vertraglich sichergestellt ist, dass für ihre Heizkosten Dritte aufzukommen 

haben (z.B. im Rahmen eines Übergabevertrages). In diesem Sinne gilt dasselbe für Personen, die ihren 

Brennstoff aus eigenen Energiequellen abdecken. 
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7. An unterhaltsberechtigte Kinder mit eigener Wohnung kann kein Heizkostenzuschuss gewährt werden, 

da für deren Lebensunterhalt jene Person aufzukommen hat, die für den/die Unterhaltsberechtigte/n 

sorgepflichtig ist. Sollten bei einem/einer Sorgepflichtigen die Voraussetzungen gegeben sein, kann 

ihm/ihr der Heizkostenzuschuss nur einmal (für einen Haushalt) gewährt werden. 

 

8. Bezieher von Mindestsicherung haben keinen Anspruch auf den Heizkostenzuschuss. Bei nicht 

ganzjährig durchgängigem Mindestsicherungsbezug im Jahr 2014 steht dem/der AntragstellerIn nur 

dann der Heizkostenzuschuss zu, wenn zum Zeitpunkt der Antragstellung auf Heizkostenzuschuss 

aktuell kein Antrag auf bedarfsorientierte Mindestsicherung gestellt ist oder keinerlei Geldleistungen 

aus der bedarfsorientierten Mindestsicherung bezogen werden. Für im Jahr 2014 bezogene 

Mindestsicherung ist pro Bezugsmonat ein Zwölftel des zu gewährenden Heizkostenzuschuss 

abzuziehen. Dies gilt sowohl für den/die AntragstellerIn als auch für alle im gemeinsamen Haushalt 

lebenden Personen. 

 
9. Im Sinne eines wirtschaftlichen Einkommens-Begriffes zählen zum Einkommen alle zur Deckung des 

Lebensbedarfes bestimmten Leistungen, wie z.B. Arbeitslohn, allfällige Abfertigungszahlungen, 
(Witwen)-Pension einschließlich allfälliger Ausgleichszulage, Zusatzrente, gerichtlich festgesetzte 
Unterhaltszahlungen bei Trennung und Scheidung mit Ausnahme des Kindesunterhaltes (Alimente, 
Waisenrente). Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung 
sowie sonstigen Vermögenswerten jeweils ohne Abzug allfälliger zu deren Erhaltung getätigter 
Aufwendungen, Familienunterhalt / Wohnkostenbeihilfe nach dem Heeresgebührengesetz, 
Zivildienstgesetz, Kinderbetreuungsgeld einschließlich eines allfälligen Zuschusses zum 
Kinderbetreuungsgeld, Arbeitslosenunterstützung, Notstandshilfe, Unfallrenten, 
Selbsterhalterstipendium einschließlich einer allenfalls dazu angerechneten Familienbeihilfe. Bei 
„Freien Dienstnehmern“ und „neuen Selbständigen“ die aus dieser Tätigkeit erzielten Einkünfte 
abzüglich des Sozialversicherungsbeitrages. 

 
10. Vom Einkommen in Abzug zu bringen sind allenfalls zu bezahlende Unterhaltsleistungen für geschiedene 

Ehepartner bzw. Alimentationsleistungen für Kinder. Bei getrennt lebenden Ehepartnern können 
Unterhaltsleistungen nur dann in Abzug gebracht werden, wenn sie gerichtlich festgelegt sind.  
Darüber hinaus gibt es vom Einkommen jedoch keine Abzugsposten. 

 
11. Nicht zum Einkommen zählen die Sonderzahlungen (13., 14. Bezug, Urlaubs- / Weihnachtsgeld), die 

Familienbeihilfe einschließlich des Kinderabsetzbetrages, erhaltener Kindesunterhalt (Alimente, 
Waisenrente), Stipendien an Unterhaltsberechtigte, Pflegegeld nach den Pflegegeldgesetzen, 
Wohnbeihilfe, Kinderbetreuungsbonus des Landes OÖ sowie PVA., von Lehrlingsentschädigungen ein 
Freibetrag von Euro 204,89, Grundrente nach den KOVG / OFG, Aufwandsentschädigungen wie 
Kilometergeld u.dgl. 

 
 
Wie aus diesen Richtlinien des Amtes d. OÖ. Landesregierung hervorgeht, ist der Heizkostenzuschuss 
wirklich nur für sozial bedürftige Personen vorgesehen. 
 
 
Die Antragstellung erfolgt direkt beim Gemeindeamt und wird bei vorliegen der Anspruchsvoraussetzungen 
überwiesen. Die Einkommensnachweise (aktuell) sind bei der Antragstellung sofort vorzuweisen, da 
sonst kein Heizkostenzuschuss ausbezahlt werden kann. 
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Die Anmeldung für den Kindergarten in Pießling für das Kindergartenjahr 2015/2016 ist an folgenden Tagen 
möglich: 

 

Mittwoch, 04. März  2015 von 13:30 – 16:00 Uhr 
Donnerstag, 05. März  2015 von 13:30 – 16:00 Uhr 

 
Die Anmeldung ist direkt im Kindergarten Pießling vorzunehmen und das Kind ist dabei vorzustellen. Bei 
Anmeldung des Kindes sind von den Eltern (Erziehungsberechtigten) mitzubringen: 
 

Geburtsurkunde des Kindes    
und   Impfkarte 

 
Um lange Wartezeiten für die Eltern bzw. anzumeldenden Kinder zu vermeiden, wird höflichst um eine 
telefonische Voranmeldung (wenn möglich bis 27.02.2015) ersucht (bitte zwischen 12:15 Uhr und 12:45 
Uhr – Telefonnummer 07562 / 8211). 
Der Kindergarten ist für Kinder ab dem 36. Lebensmonat bis zur Erreichung des schulpflichtigen Alters, 
allenfalls bis zur Erreichung der Schulfähigkeit allgemein zugänglich. 
 
ACHTUNG: Eine Anmeldung bedeutet nicht gleich Aufnahme!!! 
 
Auch jene Kinder, die bereits den Kindergarten Pießling besuchen, müssen für das nächste Kindergartenjahr 
angemeldet werden. Ein Erscheinen der Eltern  am Einschreibetag ist jedoch nicht mehr erforderlich. Der 
von der Kindergartenleitung ausgegebene Aufnahme-Fragebogen ist aber ausgefüllt bis 04. März 2015 
ihrem Kind in den Kindergarten mitzugeben. 
 
Die Fahrtstrecke sowie die Ein- und Ausstiegsstellen werden nach den Richtlinien des Amtes der Oö. 
Landesregierung und in Zusammenarbeit mit der Kindergartenleitung erstellt. Es wird um Verständnis 
ersucht, wenn nicht alle Vorstellungen erfüllt werden können. DANKE! 
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Freie Mietwohnung - Roßleithen 22/1 
- GEWOG Neues Heim - 

 

Objekt: 8601 – Roßleithen 22, 4575 Roßleithen 
Top-Nr.: 13, MW 
Tür Nr.: 1 
Wohnungsart: Mietwohnung 
Baukostenbeitrag: € 1.911,37 
Vergebührung Mietvertrag: €    200,83 
Miete: €    556,08 (inkl. Betriebs- und Heizkosten)  
Frei ab: 01.05.2015 
Heizungsart: Pellets mit WarmW. u. Solar 
Fläche: 79,06 m2 
Stockwerk: EG 
Räume: Abstellraum, Bad, Kinderzimmer, Schlafzimmer, 2 Vorräume, 

WC, Wohnen/Essen/Küche, Kellerabteil, Loggia 
 

Vor Wohnungsübergabe ist ein Betrag von € 2.680,00 (Baukostenbeitrag, Vergebührung 
Mietvertrag und die 1. Miete – aufgerundet) zu bezahlen. 
 

Die Wohnung ist voraussichtlich mit 1.5.2015 zu beziehen. Nach Einzahlung obigen Betrages kann 
mit dem zuständigen Hausverwalter ein Übergabetermin vereinbart werden. 
 
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei: Gewog Neues Heim - Frau Gertraud Mayrhofer 

Tel. 07722 / 87247-20, www.wohnbaugruppe.at 
      gertraud.mayrhofer@wohnbaugruppe.at 
  

 
 

Auch heuer findet im Bezirk Kirchdorf wieder eine Silofoliensammlung statt. Diese Sammlung 
wird vom Bezirksabfallverband in Kooperation mit dem Maschinenringservice durchgeführt. 
An folgenden Tagen wird an verschiedenen Standorten gesammelt: 
 

Dienstag, 26. März 2015 
Windischgarsten - Straßenmeisterei Kirchdorf, Außenstelle Windischgarsten, 

an B138 zw. ASZ und Postverteilerzentrum 

 
Die Foliensammlungen finden jeweils von 08:00 bis 11:30 Uhr statt. 
 
Um eine effiziente Sammlung zu ermöglichen, ersuchen wir Sie, die Folien in trockenen und 
sauberen (besenreinen) Zustand anzuliefern. Schnüre und Netze werden nicht angenommen. 
Diese können in Säcken verpackt im Altstoffsammelzentrum entsorgt werden. Bitte beachten 
Sie, dass die Folien nur während der Sammelzeiten entgegengenommen werden, illegales 
Abladen vorher oder nachher ist verboten. Aus den gesammelten Folien werden bei einem 
regionalen Unternehmen Abfallsäcke und Tragetaschen erzeugt.  
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Pflanzenmarkt des Verein Andersherum 
 
 

Am Samstag den 04.04.2015 sowie am Samstag den 25.04.2015 
findet am Platz vor dem Gemeindeamt Roßleithen ein Pflanzenmarkt statt. 

 

Ausschließlich Biosorten von Arche Noah und Reinsaat. 
 

Salatpflanzen kann man vor dem Pflanzenmarkt 
schon unter der Tel. Nr. 0664/3124624 in Roßleithen 37 

bei Gerhard Göll selbst abholen. 
 

Beginn: jeweils 08:00 – 16:00 Uhr 
 

Bei Schlechtwetter im Gemeindesaal 
 
 

 
 

 
Und genau dafür suchen wir Referenten, Kursleiter, Neueinsteiger und 
Ambitionierte, die wieder oder schon immer gerne einen Kurs abhalten wollten. 
 

Die Voraussetzungen: 
 
 Sie haben ein Hobby, das sie anderen Menschen gerne weitergeben möchten. 
 Sie sind gut bewandert im Bereich Sport, Fitness, Bewegung. 
 Sie geben gerne Ihre individuellen Qualifikationen in Kursen weiter. 
 Sie unterrichten verständlich mit Leidenschaft gegen Honorar. 
 Sie gestalten den/die Kursinhalt(e) frei und qualitätsorientiert. 
 

Um möglichst viele der beliebten VHS Kurse auch in Roßleithen abhalten zu können, 
bitte ich Sie, sich bei mir zu melden um gemeinsam potenzielle Kurse auf die Beine 
zu stellen. Über ein kreatives und umfangreiches Programm für Herbst 2015, dass 
von vielen Einheimischen und von Bürgern aus den umliegenden Gemeinden 
genützt werden kann, würde ich mich und die Volkshochschule Windischgarsten 
sehr freuen. 
 

 
VHS Leiterin Windischgarsten, Angélique Reichenberger 

Tel: 0676/845 500 425, Mail: a.reichenberger@aon.at 

 DIE VHS KOMMT NACH ROSSLEITHEN 

 PFLANZENMARKT - VEREIN ANDERSHERUM 7 
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Ab März 2015 wird es am Gemeindeamt monatlich einen anwaltlichen Sprechtag geben. 

 
 

Bei diesem Sprechtag wird von Dr. Erich Bernögger im Rahmen der ersten anwaltlichen Auskunft 
auch kostenlos eine kurze Rechtsauskunft erteilt. Um längere Wartezeiten zu vermeiden, wird um 
telefonische Vereinbarung von Terminen direkt mit der Kanzlei unter der Telefonnummer  
07582 / 62074 ersucht. 
 

 

 
 

Mitmachen und Energiekosten sparen! 
 
Unter dem Motto „Gemeinsam weniger zahlen“ 
organisiert der Verein für Konsumenteninformation 
(VKI) bereits zum zweiten Mal einen Gemeinschaftseinkauf von Gas und Strom. 98.000 Strom- 
oder Gaskunden wechselten ihren Anbieter und sparten so Energiekosten in Höhe von rund 12,6 
Millionen Euro ein. Mitmachen kann jeder österreichische Privathaushalt. Eine unverbindliche 
Anmeldung ist bis 9. März 2015 auf www.energiekosten-stop.at möglich. 
 

 
 

 
 
 

SACHKUNDENACHWEIS für Hunde 
 

Dienstag, 14.April 2015 um 17.00 Uhr 
Anmeldungen bitte bis zum 05. April 2015 

Mindestteilnehmerzahl 10 Personen 

 

Dr. Ulrike Gissing 
Wiesenweg 9, 4582 Spital am Pyhrn 

Tel.: 0664/2804290   E-Mail: uli.gissing@pptv.at 
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Gesunde Gemeinde Roßleithen 
Jahresprogramm 2015  

 

Pilates für Männer und Frauen 
Beginn: Donnerstag 8. Jän. bis 19. März 2015 von 19.00 bis 20.00 Uhr,  
Turnsaal der VS Roßleithen, 10 Abende jeweils am Do, Kosten 35 Euro 
Mit Elfi Antensteiner, Pilates-Trainerin 
Das perfekte Training das Körper und Geist in Balance bringt. Pilates kräftigt sanft den ganzen 
Körper. Es ist auch ein spezielles Training für unsere Faszien. Ausgehend von einer starken 
Körpermitte-Beckenboden, der die Stabilisierungsmuskeln rund um die Wirbelsäule mittrainiert. 
Dadurch wird unsere Wirbelsäule gestützt und geschützt. 

 
Basenfasten – Essen, satt werden und genießen 
Montag, 2. März 2015 um 19.30 Uhr, Gemeindeamt Roßleithen; 
Mit Eva Rieser 
Basenfasten ist eine alltagstaugliche Fastenform für alle, die schon immer einmal fasten wollten, 
es aber nicht schaffen eine Woche nichts zu essen. Es purzeln nicht nur einige Kilos, auch der 
Körper wird entschlackt, entsäuert und gereinigt. 
 

Ei, Ei, Osterei 
Dienstag, 31. März 2015 von 14.00 bis 17.00 Uhr 
Bauernhof Stadler, Schweizersberg 139; mit Dipl. Päd. Barbara Schober, Schule am Bauernhof 
An einem spannenden Nachmittag erfahren die Kinder Interessantes rund ums Huhn und dürfen 
mit den selbst abgenommenen Eiern Brauchtumsgebäck backen. Beitrag je Kind (5–10 Jahre): 2€; 
Anmeldung unter 0664/5082130 oder 07562/8737. 
Möglicher Zusatztermin: Mittwoch, 1. April 
 

SMOVEY-Fastic mit SMOVEY-Walk 
VIBROSWING ist ein außergewöhnliches Gesundheits-/Fitness- und Therapiegerät mit 
österreichischer Identität. Du kannst dich mit Smoveys in jeder Umgebung mobilisieren, kräftigen 
und entspannen. 
Zum Kennenlernen: 
Do. 26.03.2015, 17.45 - 19.00 Uhr, Euro 8.-, (eigene SMOVEYS 6.-) 
SMOVEY-Kurs: 
Do. 09.04.2015 -- 30.04.2015, 18.00 - 19.00 Uhr, Euro 32.-, (eigene SMOVEYS 24.-) 
Für SMOVEY- Kurse bitte anmelden: Tel 0664 8637982, Email: elfi.antensteiner@gmx.at 

 

Demenztheater "Ich erinnere mich genau" 
Zwei-Personen-Stück zum Thema Demenz 
mit Christine Reitmeier und Liza Riemann; Dauer: ca. 1 Std. 5 Min. 
Samstag, 11. April 2015, 19.30 Uhr, Kulturhaus Windischgarsten 
Das Stück erzählt liebevoll die Geschichte einer Mutter-Tochter Beziehung, die durch die 
Erkrankung der Mutter an Demenz auf die Probe gestellt wird. Mit anfänglichem Optimismus 
entscheidet sich Hannah, ihre Mutter zu pflegen. Die ersten Anzeichen der Erkrankung erleben 
beide auf humorvolle Weise, doch bis zum "bitteren Ende" machen beide auch die Abgründe der 
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Demenzerkrankung durch. Und so finden sie erst zuletzt einen Weg, versöhnlich Abschied zu 
nehmen. 
Das Demenztheater ist eine gemeinsame Veranstaltung der 9 Gesunden Gemeinden 
der Pyhrn-Priel Region! 

 
Mahlzeit Miteinand 
Sonntag, 16. August 2015, um 15:00 Uhr 
Zum Thema „Mahlzeit miteinand“ laden wir zum gemeinsamen Picknick beim Hunger am 
Tamberg ein (Fam. Erich Berger, Pießling 24, 4575 Roßleithen). Bei schöner Aussicht genießen wir 
unsere mitgebrachten Speisen und fördern den sozialen Kontakt. Gemeinsames Essen ist 
besonders für Kinder ein wertvolles und prägendes Erlebnis. 
Gemeinsame Veranstaltung der Gesunden Gemeinden St. Pankraz, Vorderstoder und 
Roßleithen! 
 

Herzvorsorge 
Donnerstag, 15. Oktober 2015, 19.30 Uhr, Gemeindeamt Roßleithen; 
Mit Oberarzt Dr. Klaus Davogg, Facharzt für innere Medizin. LKH Kirchdorf/K. 
Die bekannten Risikofaktoren, wie z.B: hoher Blutdruck, Zuckerkrankheit oder hoher 
Cholesterinspiegel führen zu vorzeitigen Erkrankungen des Herzkreislaufsystems. In diesem 
Vortrag wird auf die Diagnose und Behandlung dieser Risikofaktoren eingegangen. Da das 
Übergewicht meist die Ursache dieser Risikofaktoren ist, wird auch die Gewichtsregulation (wie 
funktioniert das Zu- und Abnehmen) besprochen. 
 

Tag des Apfels in Krabbelstube, Volksschule und Kindergarten 
Freitag, 13. November 2015 
Am Vormittag werden Mitglieder des Arbeitskreises Gesunde Gemeinde in der Krabbelstube, in 
der Volksschule und im Kindergarten über die Bedeutung des Apfels informieren und Bio-Äpfel 
verteilen. Aktionstag im Rahmen unseres Projektes „Netzwerk Gesunder Kindergarten“! 
 

 

 
 
 WORKSHOP "Ergonomische Tragehilfen von Geburt bis ins Kleinkindalter" 
Freitag, 6. März 2015, 9:00-11:00 
Gemeindeamt Roßleithen, 1. Stock 
25 € pro Person 
  
Tragetuch binden sagt nicht jedem zu - fertige Tragehilfen sind eine einfache 
und gute Alternative, sofern sie ergonomisch sind. Wir schauen uns 
gemeinsam an, welche Kriterien eine gute Trage erfüllen soll und worauf beim 
Einstellen geachtet werden muss. Ihr könnt verschiedenste Modelle mit euren 

Babys oder Kleinkindern ausprobieren. Gerne könnt ihr auch mitbringen was ihr schon habt, und 
ich helfe euch. Schwangere sind herzlich willkommen, eine Tragepuppe ist vorhanden. 
 
2 bis max. 5 Teilnehmer 
Bitte um Anmeldung unter info@tragezwerg.at oder 0699-1958-8864. 
 
Ich freue mich! 
Julia Pfister- zertifizierte Trageberaterin 
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Die Dümlerhütte sucht für die Sommersaison 

von 1. Mai bis 26. Oktober 2015 genau 

 DICH! 

 

Du fühlst dich jung und dynamisch, liebst den Umgang mit Menschen, bist gern in den Bergen und 
motiviert den Sommer 2015 bei uns auf der Hütte zu arbeiten, dann bewirb dich als 

Servicemitarbeiter/in (das Reden soll dir leicht fallen) 
Abwäscher/in bzw. Allrounder/in 

 
Wir bieten sehr gute Bezahlung, einen interessanten und abwechslungsreichen Arbeitsplatz in der 
wunderschönen Pyhrn Priel Region, ein lustiges und familiäres Umfeld, sowie freie Unterkunft und 
Verpflegung! 

PKW-Zufahrt für Hüttenpersonal bis ca. 1200 Höhenmeter möglich - Aufstieg zur Hütte nur zu Fuß 
möglich (ca. 25 Min)! 

Haben wir dein Interesse geweckt, dann bewirb dich für den Job der etwas anderen Art und sende 
deine schriftliche Bewerbung mit Lebenslauf und Foto an: duemlerhuette@pptv.at  

Berg Heil 

Hüttenwirt Wolfgang Peböck 

+43/664/3737688 

 
1
0 

STELLENAUSSCHREIBUNG - DÜMLERHÜTTE 

 
1
0 

ZECKENIMPFTERMINE – BH KIRCHDORF 

15 

14 

mailto:duemlerhuette@pptv.at


 

Seite 11 

 

 
 
1
0 

TEXTILIENSAMMLUNG – FRÜHLING 2015 16 

13.04.2015 

Sandbox – Bauhof der Gemeinde Roßleithen       
                Schweizersberg 190 
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